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nach dem Gntwnrfe Mar t in i ' s .
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Or st er H H e i l .

Erstes Hauptstück.

Von den bürgerlichen Gesetzen.

§. 1.') D e i einer jeden Gesellschaft werden Bestimmungen und Vorschriften
zum Grunde geleget, nach welchen die darin vereinigten Mitglieder ihre Hand-
lungen zur Erreichung eines vorgesetzten Endzweckes einzurichten verbunden sind.

') Zu Z§. 1—3. Die Commission in Böhmen hatte bei der Begutachtung des Ent.
Wurfes vom Jahre 1792 empfohlen, einleitende Bestimmungen staatsrechtlichen Inhaltes
vorauszuschicken, die als politischer Katechismus dienen und die Bevölkerung über das
Verhältniß zwischen Landesfllrst und Unterthan aufklären sollten. I n den «zur Probe"
redigirten Bestimmungen wird der Staat der bürgerlichen Gesellschaft gleich gefetzt, und als
die einer gemeinschaftlichen obersten Gewalt untergeordnete Vereinigung freier Männer
charakterisirt, welche zum Zwecke hat „die allgemeine und die damit verbundene besondere
Sicherheit, Ruhe und Wohlstand zu genießen und zu befördern." Zur Erreichung dieses
Zweckes müssen die Mitglieder der Gesellschaft „alle ihre Kräfte des Geistes und des Körpers,
alles ihr Vermögen und Bemühen verwenden." Die folgenden Bestimmungen beschäftigen
sich vornehmlich mit der Stellung des Landesfürsten und mit der Verpflichtung der
Unterthanen, die Anordnungen des Landesfürsten zu befolgen. Professor Groß in Prag hatte
eine abgesonderte Formulirung der voranzustellenden staatsrechtlichen Sätze vorgelegt. Der
erste dieser Sätze lautet: „Es ist eine wesentliche Amtspflicht des Landesfürsten, die Gerechtsame
seiner Unterthanen nach dem göttlichen Vernunftrecht und dem daraus fließenden allgemeinen
Staatsrechte, wie es die Umstände seines Volks erfordern, deutlich zu bestimmen, und ihre
Handlungen, das ist ihr Thun und Lassen, durch Gesetze, Gebote und Verbote so zu leiten,
wie es der allgemeine und besondere Wohlstand erfordert." I n der Folge wird betont, baß
lein Unterthan vom Landesfürsten, der Gott allein verantwortlich ist, fordern könne, die
Motive der Gesetze bekannt zu geben, und daß schon die apostolische Lehre die Befolgung
der landesfürstlichen Gesetze zur Gewissensftsticht macht, weshalb es auch den Seelsorgern
obliegt „ihren anvertrauten Pfarrkindern, dieses auch durch die göttliche Offenbarung
bewährte Grundgesetz des allgemeinen Staatsrechts faßlicher aufzuklären." Von den Ständen
in Kram wurde ein besonderes Gewicht auf die Aufstellung einer Definition des Gesetzes
gelegt. Die Commission in Steiermark betonte, daß der Unterthan vom Landesfürsten nicht
blos Sicherheit und Schutz, sondern auch Wohlstand erwarte, und daß dies im Gesetze
Ausdruck finden müsse. I n Lemberg wurde von Professor Borzaga die Weglassung des H. 1
des I . G. B. empfohlen, weil in einem bürgerlichen Gesetzbuche kein Raum für einen
Ausspruch über die Pflichten des Landesfürsten fei.

Keeß, welchem die übrigen Mitglieder der Commission in der Sitzung vom 13. Jul i 1793
beistimmten, verwarf die Aufnahme staatsrechtlicher Bestimmungen, weil sie über den Rahmen
eines bürgerlichen Gefetzbuches hinausgehen, und verwies die Aufstellung einer Definition
des Gesetzes in ein Lehrbuch, er erkannte auch die Bemerkung Borzagas als berechtigt an,
meinte jedoch, daß es keinem Bedenken unterliegen könne, sich in einem eingeschobenen Satze
über die Aufgabe des Landesfürsten auszusprechen. Die Commission nahm den §. 1 des



tz. 2. Für die bürgerliche Gesellschaft oder einen Staat sind dergleichen
Grundsatzungen und Rechtsvorschriften noch mehr erforderlich; nur durch diese kann
derselbe seinen Hauptendzweck, die Sicherheit der Personen, des Vermögens und

I . G. V. mit redactionellen Aenderungen an; die Mehrheit beschloß aber gleichzeitig die
Aufnahme eines Zusatzes, welcher jeden Einwohner verpflichtet, sich die Kenntniß der Gesetze
des Staates zu verschaffen. Der Ausspruch dieser Verpflichtung wurde, gegen den Widerspruch
von Haan und Froidevo, für nothwendig erachtet, um darauf die Bestimmung, daß
Unkenntniß des Gesetzes nicht entschuldige, bauen zu können. Dieser Zusatz wurde auf
Anregung Martini's, welcher betonte, daß man nicht von Jedermann verlangen könne, alle
Gesetze zu erlernen, in der Sitzung vom 20. Jul i 1793 in neuerliche Erwägung gezogen.
I n dieser Sitzung legte Martini unter Hinweisung auf die Einleitung zum preußischen
Gesetzbuche eine von ihm verfaßte Redaction der an die Spitze des Gesetzbuches zu stellenden
Bestimmungen vor, welche insbesondere auch „die Notwendigkeit der Gesetze in einem Staate
darzeigen sollen." Am 10. August 1793 wurden die von Martini entworfenen §§. 1—3 mit
unwesentlichen Modificationen angenommen.

Der im Jahre 1794 zur Sanction vorgelegte Entwurf enthielt anstatt der vorstehenden
§§. 1, 2, die im westgalizischen bürgerlichen Gesetzbuche vorkommenden §§. 1—8 in einer
fast wörtlich übereinstimmenden Fassung.

Die beim Directorium eingesetzte Commission sprach sich in der Sitzung vom
14. December 1795 gegen diese Bestimmungen aus, weil sie „für den gemeinen Mann nicht
faßlich fein würden, dennoch aber zu schiefen Auslegungen Anlaß geben könnten." Besondere
Bedenken erregte die im w. g. G- V. geänderte Textirung des §. 8, daß das Oberhaupt
des Staates Vorschriften „entwirft"; «denn dies könnte auf den Irrwahn führen, als müßten
hier solche Vorschriften noch Jemand Anderem zur Bestätigung vorgelegt werden." Anstößig
fand man auch den §. 5 (wie im w. g. G. B.), weil er „bedenkliche Ideen vom «nntraotu
«ooillii bei dem gemeinen unstudirteu Manne" rege machen könnte. Mi t großer Scharfe sprach
sich Fechtig, der Landesreferent für die Vorlande, gegen die Aufnahme solcher Bestimmungen
aus, die nicht rein dispositiver Natur siud. Die motivirenden Aussprüche schienen ihm „eher
in eine sogenannte Constitution" zu gehören; er hielt sie für „Rechtfertigungen," deren Auf«
nähme „jetzt gerade noch doppelt am unrechten Platze wäre, denn sie schienen Furcht zu
verrathen." Der Hinweisung auf das preußische Gesetzbuch begegnete er mit der Bemerkung,
daß dasselbe mehr einem Schulbuche gleiche, und als „gelehrtes Wert dem Verfasser Ehre"
mache. Uebrigens meinte er, „der Preußische Geschmack ist schon just nicht allemal der beste"
und forderte „alles Zeug von Menschenrechten, natürlicher, bürgerlicher Freiheit" auszulassen.
Dagegen schlug er vor, die §§. 1, 2 I . G. B. wieder aufzunehmen. Die Mehrheit der
Commission erachtete, daß das Kundmachungspatent der geeignete Ort wäre, um „die echten
Begriffe der natürlichen, dann der gesetzlichen, bürgerlichen Rechte und Pflichten" aufzustellen,
und eine belehrende Erklärung von der Notwendigkeit der bürgerlichen Ordnung, womit
die Wohlfahrt des Staats sowohl, als jene eines jeden einzelnen Staatsbürgers verbünde»
ist, ferner von der rechtmäßig gesetzgebenden Gewalt des Landesfürsten, dann von den Pflichten
und dem schuldigem Gehorsam und Vertrauen der Unterth anen, sowohl in Bezug auf die
bürgerlichen Gesetze, als überhaupt auch in Hinsicht auf die darunter nicht begriffenen Poli-
tischen Gefetze und Verordnungen" aufzunehmen. Sonnenfels machte dagegen geltend, daß
es nicht geeignet wäre, derartige Bestimmungen mit den vorübergehenden Anordnungen,
welche den naturgemäßen Inhalt eines Kundmachungspatentes bilden, zu vermengen. Er
wünschte den in den zwei ersten Hauptstücken des vorliegenden Entwurfes enthaltenen Stoff
in einer Einleitung, welche „von dem Rechte des Bürgers, der bürgerlichen Freiheit, der
Pflicht des Bürgers, dem allgemeinen Grund der Gesetze zu befolgen, vom bürgerlichen
Privatrecht, und dessen Einteilung" handeln sollte, und in vier Hauptstücken: „Von den
verschiedenen persönlichen Verhältnissen der Bürger." „Von den Pflichten des Staats-
bürgers in Ansehung der Gesetze überhaupt." „Von dem Rechte des Staatsbürgers gegen
Staatsbürger." „Von dem Rechte des Staatsbürgers gegen Fremde und entgegen" — zu
erledigen.

Bei der Berathung über den vorstehenden §, 3 fand man für nöthig, den Ausdruck
„für alle Erbländer des österreichischen Staats", durch „für alle böhmische und österreichische
Erbländer" zu ersetzen. Diesem Paragraphe wollte die Directions-Commission „die Erklärung
des Begriffs von den gesetzlichen bürgerlichen Rechten und Pflichten" folgen lassen, und
hierbei aussprechen, das Recht des Bürgers begreife in sich „sowohl das Vermögen zu thun
was durch die Gesetze nicht verboten, als zu unterlassen, was durch die Gesetze nicht geboten
ist", und dem Jemanden eingeräumten Rechte stehe zuweilen die Pflicht eines Andern etwas
zu leisten, immer aber die Jedermann obliegende Pflicht, den Genuß eines Rechtes nicht
zu stören, gegenüber.



übrigen Rechte erzielen. Diese von dem Staatsoberhaupte gegebenen rechtlichen Vor-
schriften heißen Gesetze.

§. 3. Der Inbegriff der Gesetze, durch welche die Rechte, Pflichten und
Obliegenheiten aller Bürger und Landeseinwohner unter sich bestimmt werden,
macht eigentlich das Privat-, Civi l - oder bürgerliche Recht aus; solches wird nun
für alle deutschen Erbländer des österreichischen Staats in diesem Gesetzbuche vor-
getragen.

§. 4.2) Daß die Gefetze eines Staates Kraft und Wirkung gewinnen, dazu
wird die öffentliche Kundmachung derselben vorausgesetzet; diese muß auf eine

') Die böhmische Commission wünschte bei der Begutachtung des Entwurfes, vom
Jahre 1792 die Aufnahme einer „Definition der dem Landesfürsten eigenen obersten Gewalt",
ferner eine Eintheilung der verschiedenen Arten von Gesetzen, sowie der Merkmale, welche
„das Eigentliche und Charakteristische" eines allgemeinen Gesetzes bilden, und dasselbe von
den für einzelne Behörden erlassenen Anordnungen unterscheiden. Vom böhmischen Gubernium
wurde deshalb insbesondere empfohlen, daß jede allgemeine Norm ohne Unterschied ihrer
Benennung vom König unterschrieben werde, und durch ihren Wortlaut zu erkennen gebe,
daß sie in vim 1sFÌ8 gelte. Professor Groß in Prag wollte auch ausgesprochen wissen, daß
der Landesfürst in privatrechtlichen Angelegenheiten dem Gesetze unterstehe, und daß er
außerdem „aus eigenem Antriebe der innerlichen Verbindlichkeit seine zu dem allgemeinen
Wohlstand abzielende Gesetze" beobachte. I n Galizien verlangte Landrath Wronowski, baß
die Stände vor der Publication eines Gesetzes gehört werden, um Vorstellungen machen
zu können, falls das neue Gesetz „mit den vaterländischen Gesetzen und Ortssatzungen
nicht übereinstimme, oder den Inwohnern und Urbarialbesitzungen Nachtheil und Schaden
bringen sollte". Das Gubernium, das Landrecht und die Stände in Böhmen, sowie die
Commission in Kram betonten die Notwendigkeit, alle Gesetze in den Landessprachen zu
erlassen. Die krainerischen Stände bezeichneten dagegen die Uebersetzung von Gesetzen, wie
die Gerichtsordnung, in die krainerische Sprache als unmöglich und unnütz, weil es
dieser Sprache an den erforderlichen technischen Ausdrücken fehlt, und die neu zu bildenden
Ausdrücke nicht allgemein verständlich wären, sowie weil die des Lesens größtentheils
unkundige Bevölkerung von der Uebersetzung keinen Gebrauch machen könnte. Fast alle
Commissionen nahmen die hinsichtlich der Knndmachung der Gesetze wahrgenommenen Uebel-
stände zum Anlaß, um Verbesserungsvorschläge zu machen. Den meisten derselben liegt
die Absicht zu Grunde, die Gesetze in jeder Gemeinde öffentlich ablesen zu lassen. Beson^
ders ausführlich beschäftigte sich das böhmische Gubernium mit diesem Gegenstande; das-
selbe wollte jede Gemeinde mit einem gedruckten Exemplare eines jeden Gesetzes betheilen,
mit der Sammlung derselben die Seelsorger betrauen, außerdem die Gesetze in feierlicher
Weise öffentlich ablesen, an allen öffentlichen Orten anschlagen sowie durch die Zeitungen
bekannt machen lassen, und die Seelsorger sowie alle Lehrer mit Einschluß der Dorfschul-
lehrer zur Publication und Erläuterung der Gesetze in Anspruch nehmen. Die böhmischen
Stände hegten Bedenken gegen die Intervention der Geistlichen bei Kundmachung der
Gesetze, da sie eine zweckmäßige Einflußnahme der Geistlichkeit bezweifelten.

I n der Sitzung vom 13. Jul i 1793 einigte sich die Gesetzgebungscommission auf
Antrag des Referenten Keeß, den in §. 2, I . G. B. enthaltenen Satz, welcher die landes-
fürstliche Gewalt als Quelle der Verbindlichkeit der Gesetze bezeichnet, wegzulassen, „weil
er zu den Verhältnissen der Bürger unter sich nicht gehört". Die Kundmachung der Gesetze
wurde von Keeß als Pflicht des Landesfürsten aufgefaßt, und aus diesem Grunde die
gesetzliche Regelung der Art der Kundmachung, von welcher er annahm, daß sie nicht überall
m gleichförmiger Weise erfolgen könne, abgelehnt. Die Commission stimmte zwar bei, meinte
jedoch, die Art der Kundmachung könne nicht ganz dem Ermessen des Directoriums über-
lassen werden, weshalb man sich vorbehalten sollte, die Art der Kundmachung für die durch
die Commission bearbeiteten Gesetze zu regeln. I n Beziehung auf die Sprachenfrage betonte
Keeß, daß der Text in derjenigen Sprache, in welcher ein Gesetz vom Landesfürsten
erlassen wurde, immer als maßgebend angesehen werden müsse. Die Uebersetzung in andere
Sprachen, die er nicht für unbedingt ausführbar ansah, sei „eine politische Anstalt, an der
ganz wohl geschieht, die aber in das Gesetzbuch nicht gehört". Die Commission sprach sich
dahin aus, es sei eine billige Forderung der Einwohner aller Länder, daß die Gesetze „auch
in der im Lande üblichen Muttersprache kundgemacht werden", über die Erfüllung dieser
Forderung sei jedoch nicht in diesem Gesetzbuche zu handeln. Gegen die Forderung, die
Stände vor Kundmachung eines Gesetzes zu vernehmen, bemerkte Keeß, der Landesfürst
könne sich in einem monarchifchen Staate nicht die Hände binden, ohne den Begriff der
Monarchie zu zerstören, außerdem fei zu beachten, daß in Oesterreich, wenn man von Tirol



solche Ar t geschehen, daß jeder Bürger so schleunig als möglich davon Kenntniß
und Wissenschaft erlange.

§. 5.3) Die Verpflichtung des Gesetzes fängt vom Zeitpunkte der geschehenen
Kundmachung an; es wäre denn vom Gesetze selbst eine längere Zeitfrist bestimmt.

absehe, dasjenige Element, „was unter dem Begriffe der Stände im Reiche austritt, den
kleinsten und für den Contributions- und Defenstonsstand den schwächeren Theil des Reiches
ausmacht. Auch die Commission betonte, daß man es dem Landesfürsten überlassen müsse,
in welcher Weise er sich die für die Gesetzgebung erforderliche „gemeinnützige Aufklärung"
verschaffen wolle, und daß es wohl zu bezweifeln fei, „ in wie weit die Stände des Landes
die übrigen Classen des Volkes zu repräsentiren vermögen". Die vorliegende Redaction
wurde in der Sitzung vom 10. August 1793 nach dem Vorschlage Martini's, der nur eine
unerhebliche stylistische Modification erfuhr, angenommen.

') Zu §8. 5, 6. I n Niederösterreich und in Böhmen wurde bei der Begutachtung
des Entwurfes vom Jahre 1792 darauf hingewiesen, daß die Kundmachung in den einzelnen
Orten eines Landes zu sehr verschiedener Zeit erfolge, daß man daher die Wirksamkeit eines
Gesetzes nicht füglich von seiner Kundmachung beginnen lassen könne, weshalb für jedes
Gesetz der Beginn seiner Wirksamkeit insbesondere zu bestimmen wäre. Die Stände in
Krain hatten empfohlen, die Wirksamkeit drei Monate nach dem Tage beginnen zu lassen,
von welchem ein Gesetz an die Landesstelle gelangt. — Die Ungiltigkeit einer gegen das
Gesetz vorgenommenen Handlung wollte Professor Hupka in Wien, welcher sich auf ß. 6,
I . G. B. bezog, nur dann eintreten lassen, wenn das Gesetz diese Folge ausdrücklich an-
droht . I n ähnlicher Weise sprach sich auch Professor Woldrich in Prag aus. Das Guber-
nium und die Stände von Böhmen verlangten, die zur Giltigkeit einer Handlung wesent-
lichen Feierlichkeiten sollen als solche im Gefetze bestimmt gekennzeichnet sein. Professor Iellenz
in Freiburg wollte derjenigen Gesetzesstellen insbesondere gedenken, in denen nur ein Rath
ertheilt wird, und beifügen, daß die Nichtbefolgung eines solchen Rathes nicht eine Nullität
z.ir Folge hat. Die Nachsicht der durch eine Gesetzesverletzung verwirkten Folgen wollte
man in Tirol von Gesetzeswegen Demjenigen gewähren, welcher nachweist, daß es ihm
unmöglich war, das Gesetz kennen zu lernen, und die Entscheidung über die wegen Gesetzes-
unkenntniß oder Rechtsirrthum zu gewährende Abhilfe in die Hand der Landesbehörden
legen. Professor Peer in Innsbruck bemerkte „das Volk erlange nach der Erfahrung die
Kenntniß von den Gesetzen durch die längere Ausübung"; wenn daher nicht schon durch
das Gesetz für die zu gewährende Abhilfe gesorgt würde, so müßte man den Landesfllrsten
unaufhörlich in Anspruch nehmen. Auch in Böhmen fand man es nicht befriedigend, daß
„Alles dem Landesfürsten vorbehalten sein solle"; man wollte deshalb die Grundsätze, nach
welchen die höheren Behörden die Restitution zu ertheilen hatten, im Gesetze ausgedrückt
wissen, so daß die Entscheidung des Landesfüisten nur in besonders wichtigen oder zweifel»
haften Fällen anzurufen wäre. Professor Groß wollte wenigstens die Entscheidung über die
Restitution, welche den durch allgemeine gesetzliche Vorschriften begünstigten Personen' zu
gewähren ist, und welche ihnen nicht bloß zur Abwendung eines Nachtheils, sondern auch
zur Erlangung eines versäumten Vortheiles zu ertheilen wäre, dann den Landesbehörden
zuweisen, wenn nicht das Interesse der landesfllrstlichen Kammer in Frage steht. I n Krain
wurde hervorgehoben, daß die Restitution nicht ohne ein vorhergehendes ordentliches Ver-
fahren ertheilt werden follie. Professor Iellenz in Freiburg, sprach sich für die Beseitigung
der Bestimmung über die Restitution aus. Wenn durch die Restitution Rechte des Staates
gegenüber einem Privaten aufgegeben werden sollen, so könne dies nur durch die Gnade
des Landesfürsten geschehen, welche ihre Norm nicht durch das Gesetz erhalte. Dagegen
sei der Landesfürst in keinem Falle berechtigt, einem Privaten ein erworbenes Recht durch
einen Machtspruch, welcher die Wiederherstellung eines verlorenen Rechtes gewährt, zu
rauben, lieber einen Restitutionsanspruch müßte man in jedem Falle vor Gericht verhandeln
lassen. Es sei aber durchaus nicht zu empfehlen, einen solchen Anspruch einzuräumen, den
man, wenn nur für eine ausreichende Kundmachung der Gesetze gesorgt sei, ohne Zweifel
entbehren könne.

Keeß erachtete, daß man ein Gesetz factisch zurückwirken lasse, wenn dessen Wirk-
samkeit mit dem Zeitpunkte der Kundmachung beginnen sollte, und den Parteien die Möglich-
keit benommen werde, ihre Verhältnisse mit Rücksicht auf das neue Gesetz zu ordnen;
er nahm auch Anstoß an den Unzukömmlichkeiten, die daraus entstehen müssen, daß das
Gesetz an jedem Orte in einem anderen Zeitpunkte kundgemacht werde, und daher nicht
gleichzeitig für ein ganzes Land zu wirken beginne. Nach seiner Ansicht sollte daher die
Kundmachung nur ausnahmsweise, bei Gefahr im Verzüge, als Beginn der Wirksamkeit
behandelt, in der Regel aber in jedem Gesetze der Tag für den Beginn seiner Wirksamkeit
insbesondere festgefetzt werden- Die Commission beschloß jedoch in der Sitzung vom


